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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1999

Norm

LGVÜ Art17 Abs1

Rechtssatz

Eine schriftliche Vereinbarung im Sinne von Art 17 Abs 1 zweiter Satz lit a LGVÜ liegt vor, wenn jede Vertragspartei

ihren Willen schriftlich erklärt hat. Dies kann in einer von allen Parteien unterzeichneten Vertragsurkunde geschehen,

es reichen aber auch getrennte Schriftstücke aus, wenn aus ihnen die Einigung über den gewählten Gerichtsstand

ausreichend deutlich hervorgeht.
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